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Teilnahmebedingungen für Regatten und Trainingslager 
Allgemeines 

1. Die Bekundung zur Teilnahme eines Sportlers an Regatten und Trainingslagern, sowie die Ankündigung 
von Transportleistungen seitens der Eltern erfolgt über unsere Website. Der Anmeldelink für jede 
Veranstaltung wird rechtzeitig an die uns bekannte E-Mail versandt. Die Anmeldungen zu den 
Veranstaltungen sind nach Ablauf der Eintragungsfrist verbindlich. 
Termine finden sich auf unserer Website: 
https://verein-kanusport-dresden.de/rennsport/termine/  

2. Eine Erstattung der Treibstoffkosten für Transportleistungen kann nicht oder nur in Ausnahmefällen 
gewehrt werden. 

3. Die Teilnehmergebühr ist bis zur festgesetzten Frist im vollen Umfang beim verantwortlichen Trainer zu 
entrichten. 

4. Der Verein behält sich bei ausstehendem Teilnehmerbeitrag vor, dem Sportler ggf. auch kurzfristig die 
Teilnahme an der Veranstaltung zu verwehren. 

5. Es besteht kein allgemeines Recht der Sportler an allen Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen. Die 
Trainer informieren rechtzeitig über eventuelle Auswahlkriterien. 
 

Fristen 

1. Die Fristen zum Einschreiben zu den einzelnen Veranstaltungen sind den jeweiligen Einladungen (per       
E-Mail) beigefügt. 

2. Die Fristen sind notwendig und unbedingt einzuhalten, da die Veranstaltungen in der Regel einen hohen 
Aufwand an Organisation (z.B. Meldung, Essensvorbestellung bzw. Beschaffung von Lebensmitteln, 
Fahrzeugplanung, etc.) erfordern. 

3. Im begründeten Ausnahmefall (Krankheit, mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung) kann bei 
Nichtteilnahme eine Befreiung von den Teilnahmekosten der Veranstaltung gewährt werden. Andernfalls 
hat der Sportler die Kosten in voller Höhe zu tragen. 

 


